
Reisebedingungen aller Marken 
der KD Europe S. à r. l. 
1. Reisebuchung, Abschluss des Reisevertrages, 

Verpflichtung für Mitreisende 
1.1 Für alle Buchungswege (z. B. im Reisebüro, direkt 

beim Veranstalter, telefonisch, online etc.) gilt: 
a) Mit der Reiseanmeldung (Buchung) bietet der 

Reisende der KD Europe S. à r. l. (Reiseveranstal-
ter) den Abschluss eines Reisevertrages verbind-
lich an. Grundlage dieses Angebots sind die Rei-
seausschreibung und die ergänzenden Informati-
onen des Reiseveranstalters für die jeweilige 
Reise, soweit diese dem Reisenden bei der Bu-
chung vorliegen. 

b) Der Anmeldende hat für alle Vertragsverpflich-
tungen von Reisenden, für die er die Buchung 
vornimmt, wie für seine eigenen, einzustehen. 

c) Der Reisevertrag kommt erst mit der Annahme 
durch den Reiseveranstalter zustande. Die An-
nahme erfolgt durch Aushändigung oder Über-
sendung der Buchungsbestätigung (Reisebüro, 
Postweg, E-Mail), welche gleichzeitig die Rech-
nung darstellt. Mit der Buchungsbestätigung er-
fragt der Veranstalter Name, Geschlecht und Alter 
der jeweiligen Reiseteilnehmer. Diese Informatio-
nen sind vom Reiseanmelder bis spätestens 2 Wo-
chen nach Buchung an KD Europe S. à r. l. zu mel-
den. Die Verarbeitung dieser Daten ist notwen-
dig, damit der Vertrag erfüllt werden kann. Auf 
unsere Datenschutzerklärung auf der Internet-
seite https://shop.k-d.com/disclaimer weisen wir 
Sie hiermit hin. 

d) Reiseteilnehmer müssen grundsätzlich volljährig 
sein, es sei denn, der Reiseveranstalter hat vor Ab-
schluss des Reisevertrages der Buchung einer 
Reise für einen Minderjährigen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 

e) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des Reise-
veranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt 
darin ein neues Angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die Dauer von 14 Tagen nach Zu-
gang der Buchungsbestätigung gebunden ist. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit der Reisever-
anstalter bezüglich des neuen Angebots auf die 
Änderung hingewiesen und seine Informations-
pflichten erfüllt hat und der Reisende innerhalb 
der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die An-
nahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzah-
lung oder Zahlung des Reisepreises erklärt. 

f) Bei einer Reisevormerkung einer noch nicht kata-
logmäßig ausgeschriebenen Reise unterbreitet 
der Reiseveranstalter unverzüglich nach Erschei-
nen des für die vorgemerkte Reise maßgeblichen 
Preises ein befristetes Angebot, welches der Rei-
sende innerhalb der angegebenen Frist durch 
ausdrückliche Erklärung annehmen kann. Nimmt 
der Reisende dieses Angebot nicht innerhalb der 
Frist an, besteht keinerlei Anspruch auf Buchung 
der Reise. 

g) Die vom Veranstalter vor der Buchung einer Pau-
schalreise übermittelten vorvertraglichen Infor-
mationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzli-
chen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Min-
destteilnehmerzahl und die Stornopauschalen 
(gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EG-
BGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pau-
schalreisevertrages, sofern dies zwischen den Par-
teien ausdrücklich vereinbart ist. 

h) Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungs-
träger (z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen) 
sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 
oder Zusicherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abändern, über 
die vertraglich zugesagten Leistungen des Reise-
veranstalters hinausgehen oder im Widerspruch 
zur Reiseausschreibung stehen. 

1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E- Mail, SMS, Messenger oder per Telefax er-
folgt, gilt: 

a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der 
Reisende dem Reiseveranstalter den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. 

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebe-
stätigung durch den Reiseveranstalter zustande. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird 
der Reiseveranstalter dem Reisenden eine den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebe-
stätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln (welcher es dem Reisenden ermög-
licht, die Erklärung unverändert so aufzubewah-
ren oder zu speichern, dass sie ihm in einem ange-
messenen Zeitraum zugänglich ist, z. B. auf Papier 
oder per E-Mail), sofern der Reisende nicht An-
spruch auf eine Reisebestätigung in Papierform 
nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher An-
wesenheit beider Parteien oder außerhalb von 
Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr    
(z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertrags-
abschluss 

a) Dem Reisenden wird der Ablauf der elektroni-
schen Buchung in der entsprechenden Anwen-
dung erläutert. 

b) Dem Reisenden steht zur Korrektur seiner Einga-
ben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des ge-
samten Buchungsformulars eine entsprechende 
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nut-
zung erläutert wird. 

c) Die zur Durchführung der elektronischen Bu-
chung angebotenen Vertragssprachen sind ange-
geben. 

d) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) 
„Zahlungspflichtig buchen“ oder mit vergleichba-
rer Formulierung, bietet der Reisende dem Reise-
veranstalter den Abschluss des Reisevertrages 
verbindlich an. 

e) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Reisean-
meldung unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt (Eingangs-bestätigung). 

f) Die Übermittlung der Reiseanmeldung durch Be-
tätigung des Buttons begründet keinen Anspruch 
des Reisenden auf das Zustandekommen eines 
Vertrages. 

g) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der 
Reisebestätigung des Reiseveranstalters beim Rei-
senden zustande, die auf einem dauerhaften Da-
tenträger erfolgt. 

h) Die Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Reisende diese 
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Aus-
druck tatsächlich nutzt. 

1.4 Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach 
den    gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Reiseverträgen nach § 
651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlos-
sen wurden (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Teleko-
pien, E-Mails, über Mobilfunk versendete Kurznach-
richten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und On-
linedienste), kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündi-
gungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht ge-
mäß §651h BGB (siehe hierzu auch Ziffer 5). Ein Wi-
derrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Ver-
tragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden; im letztge-
nannten Fall besteht kein Widerrufsrecht. 

 
2. Bezahlung, Reiseunterlagen 
2.1. Bezahlung 

Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zah-
lungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer 
Reisendengeldabsicherungsvertrag besteht und 
dem Reisenden der Sicherungsschein gem. § 651r 
BGB mit Namen und Kontaktdaten des Reisenden-
geldabsicherers in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener Weise übergeben wurde. 

a) Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden und 
schließt sie keine Übernachtung ein, so dürfen 
Zahlungen auf den Reisepreis auch ohne Aushän-
digung eines Sicherungsscheines verlangt wer-
den. 

b) Mit Erhalt der schriftlichen/digita-
len Buchungsbestätigung/Rechnung und Aus-
händigung des Sicherungsscheines werden in-
nerhalb von 14 Tagen 20 % des Reisepreises als 
Anzahlung fällig. Die Anzahlung wird auf den Rei-
sepreis angerechnet. Zusätzlich sind im Falle des 
Abschlusses von Versicherungen (z. B. Reiserück-
trittsversicherung) etwaige Versicherungsprä-
mien in voller Höhe fällig. 

c) Die Restzahlung muss – ohne weitere Aufforde-
rung – spätestens 28 Tage vor Reisetermin gezahlt 

sein, sofern der Sicherungsschein übergeben ist. Bei 
kurzfristigen Buchungen – wenn zwischen Bu-
chungsdatum und Reisetermin weniger als 28 Tage 
liegen – ist der Reisepreis nach Aushändigung des 
Sicherungsscheines in voller Höhe sofort zu zahlen. 

d) Geht der vollständige Anzahlungsbetrag oder Rest-
betrag nicht innerhalb der o. g. Fristen ein und wird 
auch nach Aufforderung unter Fristsetzung mit Ab-
lehnungsandrohung dieser nicht geleistet, so ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen und die Buchung zu stornieren. In diesem 
Fall kann der Reiseveranstalter die gemäß den Zif-
fern 5.2 bis 5.6 zu berechnenden Kosten als Scha-
denersatz geltend machen, vorausgesetzt, es liegt 
nicht bereits zu diesem Zeitpunkt ein wirksamer 
Rücktrittsgrund zugunsten des Reisenden vor. 
Ohne vollständige Zahlung des Reisepreises be-
steht kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleis-
tung. 

e) Zahlungen sind unter Angabe des auf der Rech-
nung ausgewiesenen Verwendungszwecks aus-
schließlich an den auf der Rechnung ausgewiese-
nen Empfänger zu richten. Wird der Betrag an je-
mand anderen gezahlt, so erfolgt die Zahlung auf 
eigenes Risiko und berechtigt deshalb nur dann zur 
Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Reise-
vertrag, wenn der Reisepreis vollständig beim Rei-
severanstalter eingegangen ist. Zahlungen werden 
ausschließlich per Banküberweisung/Lastschriftver-
fahren akzeptiert. 

2.2 Reiseunterlagen 
Der Reiseveranstalter ist bemüht, die Reiseunterlagen 
ca. 14 Tage vor Reisetermin zu versenden. Sollte der 
Reisende diese nicht spätestens 5 Tage vor dem Rei-
setermin erhalten haben, wird er den Reiseveranstal-
ter bzw. das Reisebüro entsprechend informieren. 
Müssen vor Leistungsbeginn Ersatzunterlagen wegen 
eines durch den Reiseteilnehmer zu verantwortenden 
Verlustes von Reiseunterlagen oder Tickets beschafft 
werden, geht dies zulasten des Reiseteilnehmers und 
wird mit einer Gebühr von € 75, – pro Person berech-
net. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass die-
sem überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist als die von ihm geforderte 
Pauschale. 

 
3. Beförderung 
3.1. Nimmt bei Flugreisen der Reisende im Zielgebiet die 

Reiseleitung nicht in Anspruch, ist er verpflichtet, sich 
spätestens 24 Stunden vor dem Rückflug bei der in 
den Reiseunterlagen aufgeführten Fluggesellschaft 
den genauen Zeitpunkt des Rückfluges nochmals be-
stätigen zu lassen. Für Nachteile, die durch Nichtbe-
achtung dieser Maßnahme entstehen und die der Rei-
seteilnehmer zu vertreten hat, kann der Reiseveran-
stalter nicht aufkommen. 

3.2. Die Mitnahme von Sondergepäck ist aus Sicherheits-
gründen nur nach vorheriger Anmeldung und Geneh-
migung möglich. 

3.3. Der Reiseveranstalter behält sich vor, die Zustiegs- 
und/oder Fahrzeitenplanungen wegen notwendiger 
Änderungen im Streckenverlauf anzupassen. 
 

4. Leistungen, Leistungsänderungen, Preisanpas-
sungen 

4.1. Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in 
diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Druckle-
gung. Bis zur Übermittlung des Buchungswunsches 
sind Änderungen der Leistungen aus sachlichen Grün-
den möglich. Über diese wird der Reisende vom Reise-
veranstalter vor Vertragsabschluss unterrichtet. 

4.2. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig wer-
den und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind dem Reiseveran-
stalter vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abwei-
chungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der Reise nicht beeinträchtigen. Das gilt insbesondere 
bei Schiffsreisen auch für Änderungen der Fahrt- und 
Liegezeiten und/oder der Routen (vor allem auch aus 
Sicherheits- oder Witterungsgründen), über die allein 
der für das jeweilige schiffsverantwortliche Kapitän 
ent-scheidet. Die geänderte Leistung tritt an die Stelle 
der ursprünglich vertraglich geschuldeten Leistung. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind. Hatte der Reise-veranstalter für die 
Durchführung der geänderten Reise bzw. Ersatzreise 
bei gleich-wertiger Beschaffenheit geringere Kosten, 



ist dem Reisenden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 

4.3. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Reisenden 
über Leistungsänderungen unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dau-
erhaften Datenträger (z. B. auch durch E-Mail, SMS 
oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in her-
vorgehobener Weise zu informieren. 

4.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Ab-
weichung von besonderen Vorgaben des Reisen-
den, die Inhalt des Reisevertrages geworden sind, ist 
der Reisende berechtigt, innerhalb einer vom Reise-
veranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Ände-
rung gesetzten angemessenen Frist  

a) entweder die Änderung anzunehmen oder unent-
geltlich vom Reisevertrag zurückzutreten  

b) oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlan-
gen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise 
angeboten hat. 

Der Reisende hat die Wahl, auf die Mitteilung des 
Reiseveranstalters zu reagieren, oder nicht. Wenn 
der Reisende gegenüber dem Reiseveranstalter rea-
giert, kann er entweder der Vertragsänderung zu-
stimmen, die Teilnahme an einer Ersatzreise verlan-
gen, sofern ihm eine solche angeboten wurde, oder 
unentgeltlich vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn der Reisende gegenüber dem Reiseveranstal-
ter nicht oder nicht innerhalb der  gesetzten Frist re-
agiert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenom-
men. Hierauf ist der Reisende in der Erklärung ge-
mäß Ziffer 4.3 in klarer, verständlicher und hervorge-
hobener Weise hinzuweisen. 

4.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reise-
vertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten aufgrund höherer Kosten 
für Treibstoff oder anderer Energieträger (z.B. 
Strom) oder der Erhöhung der Steuern und sonsti-
gen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flug-hafengebüh-
ren, oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse, entsprechend wie 
folgt zu ändern: 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere 
die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter 
den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung 
kann der Reiseveranstalter vom Reisenden den 
Erhöhungsbetrag verlangen. 

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen pro Beförderungsmittel geforder-
ten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die 
Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförde-
rungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Er-
höhungsbetrag für den Einzelplatz kann der Rei-
severanstalter vom Reisenden verlangen. 

c) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages be-
stehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren oder Tourismusabgaben, bzw. Beher-
bergungssteuern gegenüber dem Reiseveran-
stalter erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden. Gleiches gilt im Falle der Erhöhung der 
Umsatzsteuer. 

d) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in 
dem Umfang erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert 
hat. 

e) Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reiseter-
min mehr als 20 Tage liegen und die zur Erhö-
hung führenden Umstände vor Vertragsschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss 
für den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar wa-
ren. 

4.6. Der Reiseveranstalter hat den Reisenden auf einem 
dauerhaften Datenträger klar und verständlich 
über die Preiserhöhung und deren Gründe zu un-
terrichten und hierbei die Berechnung der Preiser-
höhung mitzuteilen. 

4.7. Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises 
verlangen, wenn und soweit sich die unter 4.5 ge-
nannten Preise, Abgaben, Wechselkurse nach Ver-
tragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben 
und dies zu niedrigeren Kosten beim Reiseveran-
stalter führt. 

4.8. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % des Reiseprei-
ses ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren 

vom Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. Der Reisende ist ver-
pflichtet, innerhalb von 10 Tagen nach der Mittei-
lung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung 
diesem gegenüber mitzuteilen, ob er die Preiserhö-
hung annimmt, vom Vertrag zurücktritt oder eine 
ggf. an einer anderen angebotenen Reise teilnimmt. 
Auf § 651 g Abs. 2 Satz 3 BGB wird hingewiesen. 

 
5. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn / 

Stornokosten 
5.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom 

Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegen-
über dem Reiseveranstalter zu erklären. Falls die 
Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, 
kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt 
werden. Es wird dem Reisenden im eigenen Inte-
resse und aus Beweissicherungsgründen dringend 
empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Da-
tenträger zu erklären. Die Abmeldung des Reisen-
den wird wirksam an dem Tag, an dem sie dem Rei-
severanstalter oder dem Reisebüro zugeht. 

5.2. Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der Reiseveranstalter eine angemessene Entschädi-
gung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm 
zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in des-
sen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Um-
stände auftreten, die die Durchführung der Reise 
oder die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände 
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie 
nicht der Kontrolle des Reiseveranstalters unterliegen, 
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermei-
den lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen 
getroffen worden wären. 

5.3. Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungs-
anspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichti-
gung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem pro-
zentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und 
bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendungen der Reiseleistung be-
rücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeit-
punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Rei-
senden wie folgt berechnet: 

 
Bei Schiffsreisen, veranstaltet durch die KD Europe S. 
à r. l.:   

bis 90 Tage vor Reiseantritt: 20% 
89 – 30 Tage vor Reiseantritt: 35% 
29 – 21 Tage vor Reiseantritt: 45 % 
20 – 11 Tage vor Reiseantritt: 60% 
10 –  2 Tage vor Reiseantritt: 70% 
1 Tag vor Reiseantritt bzw. Nichtanreise: 90% 
In allen Stornierungsfällen werden min. € 25,-- 
pro Person fällig. 
 

Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass 
diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden entstanden ist als die von ihm gefor-
derte Pauschale. 

 
5.4. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der 

vorstehenden Entschädigungspauschalen eine hö-
here, individuell berechnete Entschädigung zu for-
dern, soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass 
ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die je-
weils anwendbare Entschädigungspauschale ent-
standen sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen so-
wie abzüglich d e ssen, was er durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, konkret 
zu beziffern und zu begründen. 

5.5. Rücktrittsgebühren sind sofort fällig. 
5.6. Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemäß § 651e 

BGB vom Reiseveranstalter durch Mitteilung auf ei-
nem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Reisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehen-
den Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung 
ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reisever-
anstalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 

 

6. Umbuchungen, Änderung der bestehenden Bu-
chung, Meldung von Ersatzpersonen 

6.1. Bei Eigenanreise, Flugreisen, Schiffsreisen und Busrei-
sen oder Kombinationen dieser Reisen) gilt Folgen-
des: 

a) Ein Anspruch des Reisenden nach Vertragsab-
schluss auf Änderungen hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft oder der Beförderungsart besteht nicht. 
Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich 
ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzu-
reichende oder falsche vorvertragliche Information 
gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisen-
den gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung 
kostenlos möglich. Auf Wunsch des Reisenden 
nimmt der Reiseveranstalter eine Abänderung der 
Reiseanmeldung (Umbuchung) vor, soweit die 
Durchführung möglich ist. Als Umbuchungen gel-
ten, unter Beibehaltung des Zielortes, Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins (innerhalb der glei-
chen Saisonzeit, im selben Reisejahr), der Unter-
kunft/Belegungsart oder des Abfahrtsortes. Eine Än-
derung der gebuchten Beförderungsart gilt nur 
dann als Umbuchung, wenn von Eigenanreise auf 
eine andere Beförderungsart unter Beibehaltung 
des Zielortes geändert wird. Eine Umbuchung von 
einer Festbuchung auf eine Vormerkung ist nicht 
möglich. Wird auf Wunsch des Reisenden eine Um-
buchung vorgenommen, kann der Reiseveranstal-
ter in Abhängigkeit von den nachstehenden Fristen 
ein Umbuchungsentgelt pro Reisendem wie folgt 
erheben: Erfolgt die Umbuchung bis 30 Tage vor 
Reiseantritt, berechnet der Reiseveranstalter für die 
Bearbeitung der Umbuchung € 30,– pro Person. In 
allen weiteren Fällen (insbesondere Umbuchungen 
ab 29 Tage vor Reiseantritt, Änderungen des Zielor-
tes, Änderungen der Beförderungsart – außer von 
Eigenanreise auf eine andere Beförderungsart – 
etc.) können, soweit die Durchführung überhaupt 
möglich ist, Änderungswünsche nur nach Rücktritt 
des Reisenden vom Reisevertrag gemäß den Ziffern 
5.2 bis 5.6 und zu den dort aufgeführten Bedingun-
gen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung durch-
geführt werden. Dies gilt nicht bei Änderungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

b) Der Reisende kann bis zum Reisetermin eine Ersatz-
person für sich und/oder die anderen von ihm an-
gemeldeten Personen bestellen. Im Zweifel hat der 
Reisende den Zugang der Mitteilung bei dem Rei-
severanstalter nachzuweisen. Die Benennung einer 
Ersatzperson ist grundsätzlich gegen eine Gebühr 
von € 25,– möglich. Bei Namensänderungen für 
Flugreisen gelten folgende Gebühren: Meldung bis 
8 Tage vor Reiseantritt € 30,–; Meldung 7-0 Tage 
vor Reiseantritt € 75,–. Der Reiseveranstalter kann 
dem Wechsel in der Person widersprechen, wenn 
diese den besonderen Reiseerfordernissen nicht ge-
nügt, ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen oder 
sich die Gruppenzusammensetzung der angemel-
deten Gruppe ändert. Bei Widerspruch durch den 
Reiseveranstalter gelten die üblichen Rücktrittsbe-
dingungen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so 
haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter 
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehr-
kosten.   

6.2. Umbuchungsgebühren sind sofort fällig. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren 
vertragsgemäßer Erbringung der Reiseveranstalter be-
reit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, 
die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen An-
spruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit 
solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen Bestim-
mungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung 
des Reisevertrages berechtigt hätten. Der Reiseveran-
stalter wird sich um Erstattung der ersparten Aufwen-
dungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Aufwendungen handelt. 

 
8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-

nehmerzahl 
8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens 

der Mindestteilnehmerzahl vom Reisevertrag zurück-
treten. Die Mindestteilnehmerzahl für alle Reisen der 
KD Europe S. à r. l.  beträgt 70 Personen. Wird diese 
nicht erreicht, kann die KD Europe S. à r. l. bis spätes-
tens 21 Tage vor Reisebeginn vom Reisevertrag 



zurücktreten. Sollte bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmer-
zahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveran-
stalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Ge-
brauch zu machen. 

8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchge-
führt, hat der Reiseveranstalter unverzüglich, auf je-
den Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Zu-
gang der Rücktrittserklärung, Zahlungen des Rei-
senden auf den Reisepreis zurückzuerstatten. 

9. Kündigung 
9.1. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstal-
ters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt 
nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursäch-
lich auf einer Verletzung von Informationspflichten 
des Reiseveranstalters beruht. Kündigt der Reise-
veranstalter, so behält er den Anspruch auf den Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die er aus einer anderweitigen Ver-
wendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den 
Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge. Das 
Rauchen an Bord ist nur in den gekennzeichneten 
Außenflächen erlaubt. Jeglicher Konsum von Can-
nabis an Bord ist strikt untersagt. 

9.2. Ausschluss von Veranstaltungen aufgrund falscher 
Angaben 
Die in der Bestätigung genannten Angaben (Reise-
teilnehmer, Altersangaben) sind Bestandteil des 
Vertrages. Der Reiseveranstalter behält sich vor, 
diese bei Anreise auf Korrektheit zu überprüfen und 
nicht oder nicht korrekt angemeldete Personen von 
der Reise bzw. von einzelnen Veranstaltungen aus-
zuschließen. 

10. Mitwirkungspflicht des Reisenden 
10.1. Reiseunterlagen 

Der Reisende hat den Reiseveranstalter oder seinen 
Reisevermittler, über den er die Reise gebucht hat, zu 
informieren, wenn er die notwendigen Reiseunter-
lagen (z. B. Hotelgutschein) nicht innerhalb der vom 
Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält. 

10.2. Mängelanzeige/Abhilfeverlangen 
Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, 
so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Soweit der 
Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unter-
lassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der Reisende weder Minderungsan-
sprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzan-
sprüche nach § 651n BGB geltend machen. Der Rei-
sende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich dem Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort 
zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter des Reise-
veranstalters vor Ort nicht vorhanden und vertrag-
lich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel 
dem Reiseveranstalter unter der mitgeteilten Kon-
taktstelle des Reiseveranstalters zur Kenntnis zu 
bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters des 
Reiseveranstalters bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort 
wird in den Reiseunterlagen unterrichtet. Der Rei-
sende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem 
Reisevermittler, über den er die Reise gebucht hat, 
zur Kenntnis bringen. Der Vertreter des Reiseveran-
stalters ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 
dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprü-
che anzuerkennen. 

10.3. Fristsetzung vor Kündigung 
Will ein Reisender den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651i Abs. 2 BGB bezeich-
neten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB 
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom Rei-
severanstalter verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Abhilfe notwendig ist. 

11. Beschränkung der Haftung 
11.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 

Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise 
darüberhinausgehende Ansprüche nach internatio-
nalen Übereinkünften oder auf solchen beruhen-
den gesetzlichen Vorschriften, bleiben von der 

Beschränkung unberührt. 
11.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstö-

rungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z. B. vermittelte Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus-
stellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe der Identität und Anschrift des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für 
den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 
Reise des Reiseveranstalters sind und getrennt aus-
gewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y 
BGB bleiben hierdurch unberührt. Der Reiseveran-
stalter haftet jedoch, wenn und soweit für einen Scha-
den des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten des Rei-
severanstalters ursächlich war. 

12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, In-
formationen über Verbraucherstreitbeilegung 

Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB hat 
der Reisende gegenüber dem Reiseveranstalter gel-
tend zu machen. Die Geltendmachung kann auch 
über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Reise 
über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine 
Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger 
wird empfohlen. Der Reiseveranstalter weist im Hin-
blick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeile-
gung darauf hin, dass er nicht an einer freiwilligen 
Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Druck-legung die-
ser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter ver-
pflichtend würde, informiert der Reiseveranstalter den 
Reisenden hierüber in geeigneter Form. Der Reisever-
anstalter weist für alle Reiseverträge, die im elekt-
ronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die 
europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main  hin.  

13. Pass-, Visa -und Gesundheitsvorschriften 
13.1. Alle Reiseteilnehmer verpflichten sich zur Mitfüh-

rung eines gültigen Ausweises (offizielles Einreise-
dokument). Es obliegt den Reiseteilnehmern, sich 
vorab über mögliche Visa- und Passinformationen 
zu informieren und diese ggf. zu beantragen.  

13.2. Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reise-
dokumente, eventuell erforderliche Impfungen, so-
wie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschrif-
ten. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser 
Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu Lasten des Reisenden. Dies 
gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzu-
reichend oder falsch informiert hat. 

13.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Reisende ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten 
verletzt hat. 

13.4. Es gilt zu beachten, dass der Reiseveranstalter die 
aufgeführten Leistungen nur dann bzw. in dem Rah-
men erbringen kann, wie es die behördlichen Vor-
schriften in Deutschland und in dem Urlaubsland 
rechtlich zulassen. Davon betroffen können unmit-
telbar von dem Reiseveranstalter angebotene Leis-
tungsbestandteile (z. B. eingeschränkte Poolnut-
zung, Menü statt Buffet) sein, aber auch Einschrän-
kungen bei der Einreise (z. B. zwingend vorgeschrie-
bene Corona-Tests, Impfnachweise) sowie allge-
mein vor Ort (z. B. Maskenpflicht in Geschäften oder 
geschlossene Sehenswürdigkeiten). Dieser Hinweis 
berührt nicht die gesetzlichen Gewährleistungsan-
sprüche des Reisenden. 

14. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden 
und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das ge-
samte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Reisen-
den gegen den Reiseveranstalter im Ausland für die 
Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach 
nichtdeutsches Recht angewendet wird, findet bezüg-
lich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, 
Umfang und Höhe von Ansprüchen des Reisenden, aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. 

15. Gerichtsstand 
15.1. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an 

dessen Sitz verklagen.   
15.2. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisen-

den ist sein Wohnsitz maßgebend. Für Klagen gegen 
Reisende bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, 
die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Aus-
land haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Reisever-
anstalters vereinbart. 

15.3. Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechts-
wahl und den Gerichtsstand gelten nicht, 

a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht ab-
dingbaren Bestimmungen internationaler Abkom-
men, die auf den Reisevertrag zwischen dem Rei-
senden und dem Reiseveranstalter anzuwenden 
sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden 
ergibt oder 

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Reisende angehört, für den 
Reisenden günstiger sind als die vertraglich verein-
barten Bestimmungen oder die entsprechenden 
deutschen Vorschriften. 

16. Allgemeines/Nutzung unverschlüsselter E-Mails 
16.1. Alle Angaben in den Katalogen und Prospekten ent-

sprechen dem Stand bei Drucklegung. 
16.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Rei-

severtrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesam-
ten Reisevertrages zur Folge. Das Gleiche gilt für die 
vorliegenden Reisebedingungen. 

16.3. Mit der Anerkennung der Reisebedingungen bestä-
tigt der Kunde, dass er die Datenschutzerklärung zur 
Kenntnis genommen hat. 

16.4. Die Sicherheit von Übermittlungen von E-Mails kann 
nicht garantiert werden. Via E-Mail übermittelte Infor-
mationen können abgefangen oder geändert wer-
den, verloren gehen oder zerstört werden, verspätet 
oder unvollständig ankommen oder Viren enthalten. 
Der Reiseveranstalter übernimmt daher keine Gewähr 
für Irrtürmer oder Auslassungen jeder Art im Inhalt so-
wie sonstigen Risiken, die auf die Übermittlung via E-
Mail zurückzuführen sind. Sofern Reisende dem Rei-
severanstalter eine E-Mail-Adresse überlassen bzw. 
selbst unverschlüsselte E-Mails zusenden, geht der 
Reiseveranstalter von einer ei- genverantwortlichen 
Wahl aus, die oben genannten Risiken einzugehen. 

Beschwerdestelle bei Streitigkeiten mit Versicherungs-
unternehmen oder -vermittlern: Versicherungsom-
budsmann e.V. Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
Stand: 01.05.2024 

Veranstalter: 
KD Europe S. à r. l. • 44, Esplanade de la Moselle • 6637 
Wasserbillig • Luxemburg • Telefon +49 (0)221 2088-
318 • Telefax +49 (0)221 2088-345 • E-Mail: info@k-
d.com • www.k-d.com 


